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Innung

Ende der Abfalleigenschaft  
von Bodenaushub
Das Ende der Abfalleigenschaft von Baurestmassen ist eine wichtige Grundlage für die Kreislaufwirtschaft 
am Bau. Eine neue Verordnung soll nunmehr das Abfallende von Bodenaushub erleichtern. Die Bauwirtschaft 
fordert praxisgerechte und unbürokratische Regelungen.�T ext: DI Robert Rosenberger, Geschäftsstelle Bau

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den 
Kriterien zur Geltendmachung des 
sogenannten Abfallendes, welche 

als Voraussetzung für eine ALSAG-freie 
Verwertung von Baurestmassen erfüllt sein 
müssen. Abschließend folgt ein Ausblick auf 
eine Neuregelung für Bodenaushub, die in 
diesem Bereich Erleichterungen bringen soll. 
Das genaue Wissen um diese Regelungen ist 
für ein erfolgreiches Wirtschaften im Erdbau 
und im Tiefbau entscheidend, weil poten-
zielle ALSAG-Nachzahlungen angesichts der 
bewegten Mengen von Baurestmassen für 
Bauunternehmen nicht nur schmerzlich, son-
dern sogar existenzbedrohend sein können.

ABFÄLLE AM BAU
In Österreich fallen laut Bundesabfallwirt-
schaftsplan pro Jahr insgesamt 70 Mio. 
Tonnen an Abfällen an. Davon sind 41 Mio. 
Tonnen (59 %) Bodenaushub, 11 Mio. Ton-
nen (16 %) Bau- und Abbruchabfälle und 18 
Mio. Tonnen (25 %) sonstige Abfälle. Somit 
entfallen 75 % des gesamten Abfallaufkom-
mens in Österreich auf Baumaßnahmen. 
Diese enorme Menge an Baurestmassen 
muss von der Bauwirtschaft ökologisch 
und ökonomisch bestmöglich behandelt 
und verwertet werden, um den Anforde-
rungen der Kreislaufwirtschaft Rechnung 
tragen zu können.

Für einen rechtskonformen Umgang mit 
Baurestmassen ist eine ganze Reihe von 
rechtlichen Vorgaben einzuhalten, was für 
alle Betroffenen (insbesondere Bauherren, 
Planer und Baufirmen) enorme Herausfor-

derungen mit sich bringt. Zu den wichtigsten 
baurelevanten rechtlichen Vorgaben zählen 
folgende Rechtsmaterien:

	◼ Abfallwirtschaftsgesetz 2002
	◼ Recycling-Baustoffverordnung 2015
	◼ Deponieverordnung 2008
	◼ Altlastensanierungsgesetz 1989 
	◼ Bundesabfallwirtschaftsplan 2023
	◼ Abfallverzeichnisverordnung 2020
	◼ Abfallnachweisverordnung 2012
	◼ Abfallbilanzverordnung 2008

Eine Übersicht über diese rechtlichen 
Vorgaben findet sich im Leitfaden „Bau-
restmassen, Verwertung und Entsorgung“ 

der Geschäftsstelle Bau (abrufbar unter  
www.bau.or.at/baurestmassen).

Folgende Kategorien von Baurestmassen 
und der richtige Umgang mit ihnen, wie z.B. 
Möglichkeiten der Verwertung, Nachweis-
pflichten und Übergabepflichten werden in 
der Broschüre behandelt:

	◼ Bodenaushub
	◼ Betonabbruch
	◼ Asphaltaufbruch
	◼ Bauschutt
	◼ Holzabfälle
	◼ Metallabfälle
	◼ Kunststoffabfälle
	◼ Baustellenabfälle
	◼ Verpackungsabfälle
	◼ POP-Abfälle
	◼ Gefährliche Abfälle

WANN LIEGT ABFALL VOR?
Der Abfallbegriff ist im Abfallwirtschafts-
gesetz (AWG) wie folgt geregelt: Abfälle sind 
bewegliche Sachen,

	◼ deren sich der Besitzer entledigen will 
oder entledigt hat (Entledigungsabsicht 
oder subjektiver Abfallbegriff) oder

	◼ deren Sammlung, Lagerung, Beför-
derung und Behandlung als Abfall 
erforderlich ist, um die öffentlichen 
Interessen nicht zu beeinträchtigen 
(objektiver Abfallbegriff).
Somit wird eine Sache Abfall, wenn eine 

Entledigungsabsicht und/oder ein öffentli-
ches Interesse an der Erfassung und Behand-
lung als Abfall gegeben ist. Bei Bautätigkei-
ten sind grundsätzlich fast alle überzähligen 
Materialien, wie Bodenaushub, mineralische 
Baurestmassen, Bauschutt oder Bauabfälle 
(Reste, Verschnitte, Späne, Gebinde, etc.) als 
Abfälle zu bewerten, die laut AWG entweder 
ordnungsgemäß einer Verwertung oder einer 
Beseitigung zuzuführen sind. 

ALSAG-BEITRÄGE
Das Altlastensanierungsgesetz (ALSAG) 
sieht für das Deponieren von Abfällen, 
das Verfüllen von Geländeunebenheiten 
oder das Vornehmen von Geländeanpas-

sungen (z.B. mit Bauschutt oder nicht 
qualitätsgesichertem Recycling-Material), 
das Exportieren von Abfällen oder das 
Lagern über einer Zwischenlagerfrist von 
3 Jahren, eine Beitragspflicht vor. Diese 
hängt von der Abfall- bzw. Deponieart ab 
und beträgt z.B. bei Aushubmaterial oder 
Baurestmassen € 9,20 je Tonne. Das AL-
SAG sieht allerdings auch beitragsfreie 
Verwertungen von Aushubmaterial und 
mineralischen Baurestmassen vor, wobei 
dann bestimmte Anforderungen nach der 
Recycling-Baustoffverordnung bzw. dem 
Bundesabfallwirtschaftsplan einzuhalten 
sind. Im ALSAG-Flowchart 2025 sind die 
verschiedenen Verwertungswege und deren 
Voraussetzungen für die ALSAG-Beitrags-
freiheit anschaulich dargestellt (s. Grafik).

Die genaueren Regelungen zum ALSAG 
sind im ALSAG-Merkblatt der Geschäfts-
stelle Bau zusammengefasst (abrufbar unter 
www.bau.or.at/baurestmassen).

AUSNAHME BODENAUSHUB
Bei Bodenaushub sieht das AWG in Bezug 
auf die Abfalleigenschaft eine Besonderheit 
vor. Laut § 3 Abs 1 Z 8 gelten nicht kontami-
nierte Böden, die im Zuge von Bauarbeiten 
ausgehoben wurden, gar nicht erst als Ab-
fall, wenn sichergestellt ist, dass sie in ihrem 
natürlichen Zustand an dem Ort, an dem sie 
ausgehoben wurden (selbe Baustelle), auch 
wieder eingebaut werden. Demgemäß kann 
von dieser Ausnahme jedoch nicht Gebrauch 
gemacht werden, wenn z.B. ein Bodenaus-
hub auf einer anderen Baustelle verwertet 
werden soll. Hier liegt also grundsätzlich eine 
ALSAG-pflichtige Abfalleigenschaft vor.

AKTUELL: ABFALLENDE FÜR 
BODENAUSHUB
Als Ergänzung zur Recycling-Baustoffver-
ordnung, die unter anderem das Abfallen-
de von mineralischen Baurestmassen regelt, 
wird derzeit im Umweltministerium an einer 
Verordnung über das vorzeitige Abfallende 
von Bodenaushub gearbeitet. Diese neue 
Verordnung soll ein frühzeitiges und nie-
derschwelliges Abfallende von Bodenaus-
hub ermöglichen und die Verwertung von 
Bodenaushub im Sinne der Kreislaufwirt-
schaft forcieren. 

Im September 2024 hat das Ministerium 
einen Erstentwurf präsentiert, der von Bau- 
und Recyclingwirtschaft grundsätzlich be-
grüßt wurde. Eine derartige Regelung würde 
es nämlich ermöglichen, dass unbelasteter 

Bodenaushub bei einem Qualitätsnachweis 
unmittelbar seine Abfalleigenschaft verlie-
ren und im Sinne einer leichteren Disponier-
barkeit einen Produktstatus erlangen würde. 
Dieser soll – wie bei der Recycling-Baustoff-
verordnung – an bestimmte Verwendungs-
vorgaben geknüpft sein und nur unter Ein-
haltung von definierten Qualitätskriterien 
sowie bei Einhaltung einer Meldeverpflich-
tung ermöglicht werden.

Auf Basis dieses Erstentwurfs hat die 
Bau- und Recyclingwirtschaft zahlreiche 
Verbesserungsvorschläge eingebracht, wel-
che zumindest teilweise Eingang in den aktu-
ellen Verordnungs-Entwurf gefunden haben.

UNBÜROKRATISCHE UMSETZUNG
Zum aktuell vorliegenden Verordnungs-Ent-
wurf hat die Bau- und Recyclingwirtschaft 
ein Positionspapier mit praxisgerechten 

Vorschlägen ausgearbeitet, welche in der 
Letztfassung der kommenden Verordnung 
berücksichtigt werden sollen. Nachfolgend 
werden diese Vorschläge auszugsweise zu-
sammengefasst:

	◼ Anwendungsbeschränkungen 
Wenn die notwendigen umwelttechni-
schen Qualitätsanforderungen erreicht 
werden und das Abfallende durch ein 
Gutachten oder die Meldung durch 
eine/n Gutachter/in bestätigt wird, 
sollte es möglichst wenige Einschrän-
kungen bei der gesetzeskonformen 
Verwendung geben. Aufzeichnungs-
pflichten sollten nach einem Erreichen 
des Abfallendes minimiert werden.

	◼ Meldepflichten 
Wenn das rechtliche Abfallende eines 
Bodenaushubs feststeht, sollte keine 
weitere Meldung über den Übernehmer 
des Materials notwendig sein.

	◼ Sieblinie als Mindestmaß einer bau-
technischen Eignung 
Bei der Verwertung nichtbindiger Bö-
den wird der Nachweis einer Sieblinie 
– in Abhängigkeit von der geplanten 
Verwertung – als hilfreich angesehen, 
weil er eine aussagekräftige Informa-
tion über die Einsatzmöglichkeit gibt. 
Die Sieblinie muss aber kein zwingen-
des Kriterium für die Erreichung des 
Abfallendes sein.

	◼ Verwertungsgebot  
Verwertungsmaßnahmen ergeben sich 
meist automatisch durch bestehende 
technische und wirtschaftliche Rah-
menbedingungen. Somit wäre gege-
benenfalls ein Verwertungsgebot bei 
technischer und wirtschaftlicher Sinn-
haftigkeit vertretbar. Demgegenüber 
ist jegliche Form eines „Andienungs-
zwangs“ im Sinne des Abfallrechts 
abzulehnen.

RESÜMEE
Ein niederschwelliges Abfallende bei Bo-
denaushub kann wesentlich zur Erreichung 
der Ziele der österreichischen Kreislauf-
wirtschaftsstrategie beitragen. Im Sinne 
der Kreislaufwirtschaft sollte die geplante 
Abfallende-Verordnung möglichst unbüro-
kratisch und schlank gestaltet werden, damit 
diese in der Baupraxis auch tatsächlich an-
genommen wird.  ■

1–8  
Erläuterungen 

siehe Rückseite

ALSAG FLOWCHART 2025 Ausgangssituation: Auf einer Baustelle fallen Aushubmaterial 
oder mineralische Baurestmassen an, die verwertet werden 
sollen oder deponiert werden müssen.

Verwertung

mineralische  
Baurestmassen

Recycling-Baustoff verordnung (RBV)

Aushubmaterial

Anmerkungen:
n  es handelt sich zwecks Übersicht um eine vereinfachte 

und systematische Darstellung für Regelfälle
n  jeder Fall muss unter Einbeziehung aller Rahmen-

bedingungen gesondert bewertet werden
n  es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben
n  auf das ALSAG-Merkblatt der Geschäftsstelle Bau wird 

 verwiesen (www.bau.or.at/baurestmassen)
n  jegliche Haftung gegenüber der Herausgeberin wird 

 ausgeschlossen

1) Sonderfall: 31411-29 bis 32 im untergeordneten Ausmaß 
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Abfallaufkommen in Österreich, Quelle: www.baumappe.at, Kapitel B 21

ALSAG-Flowchart der Geschäftsstelle Bau (abrufbar unter www.bau.or.at/baurestmassen)

Leitfaden „Baurestmassen, Verwertung und Entsor-
gung“ der Geschäftsstelle Bau (erhältlich online oder als 
Broschüre unter www.bau.or.at/baurestmassen)

WEITERE INFORMATIONEN:
www.bau.or.at/baurestmassen 
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Anhang

Sonstiger Abfall

25 %
(18 Mio. t)

Baurestmassen 

16 %
(11 Mio. t)

Aushubmaterialien 

59 %
(41 Mio. t)

Sicherheit am Bau  Ausgabe 2023

Baurestmassen

Allgemeines 

Richtiger Umgang mit Baurestmassen 

■		 Gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan 2023 
beträgt der jährliche Gesamtanfall an 
Baurestmassen ca. 52 Mio t.  
Davon entfallen etwa

	 ■			 41 Mio. t auf Aushubmaterialien und
	 ■	 11 Mio. t auf Baurestmassen und 

Baustellenabfälle.

■		 Baurestmassen inkl. Aushubmaterialien  
(52 Mio. t) machen mit 75 % mehr als zwei 
Drittel des Gesamtabfallaufkommens in 
Österreich (70 Mio t.) aus.

■		 Die „Recycling-Baustoffverordnung“ ist seit 
dem Jahr 2016 in Kraft und enthält  
verbindliche Regelungen für:

	 ■		 	jegliche Formen an Abbrüchen und die 
Trennung der dabei anfallenden Abfälle,

	 ■		 	die Trennung von Abfällen im Zuge von 
Neubauten,

	 ■		 	die Herstellung von mineralischen 
Recycling-Baustoffen,

	 ■		 	das Ende der Abfalleigenschaft von 
bestimmten mineralischen Recycling-
Baustoffen,

	 ■		 	die Verwendung von mineralischen 
Recycling-Baustoffen.

■		 Die wichtigsten Regelungen für den richtigen 
Umgang mit Baurestmassen auf Baustellen 
sind in der Broschüre „Baurestmassen, 
Verwertung und Entsorgung“ mit folgenden 
Inhalten zusammengefasst:

	 ■		 	relevante gesetzliche Grundlagen  
im Abfallbereich,

	 ■		 	Pflichten bei Bau- und Abbruchvorhaben,
	 ■		 	Vorgaben bei Verwertung und Recycling,
	 ■		 	praktischer Umgang mit Baurestmassen.

Bezugsquelle: 
www.bau.or.at/baurestmassen

Abfallaufkommen in Österreich 
gemäß Bundesabfall-
wirtschafts plan 2023:

v

Leitfaden zum richtigen Umgang mit  Baurestmassen auf Baustellen

BAURESTMASSENVerwertung und Entsorgung

Ausgabe 2023


